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Wassersportfahrzeug­
versicherung
Wir nehmen dem Schaden den Wind aus den Segeln!

•	Haftpflicht

•	Vollkasko

•	Rechtsschutz

•	Insassenunfall

zu TOP Prämien



Wassersportfahrzeugversicherung

Was ist versichert?
Haftung für Schadenersatz gegenüber Dritten; Abwehr unberechtigter und  
Befriedigung berechtigter Ansprüche. 
Schäden durch Umweltstörung können bis zu einer Versicherungssumme  
von € 100.000,– mitversichert werden. 
Nicht möglich für Eigenbauboote und Boote älter als 10 Jahre.

Was kann nicht versichert werden?
Renn- und Höchstgeschwindigkeitsboote (Höchstgeschwindigkeit über 70 km/h),  
Jet-Skis, Charterrisiko, Berufsschiffe, Renn- und Wettfahrten (ausgenommen ver
einsinterne Wettfahrten). 
Regatten sind anfragepflichtig!

Wo gilt meine Versicherung?
• Österreich inkl. gesamter Boden- und Neusiedlersee 
• Österreich, europäische Binnengewässer und Meere laut Fahrtgrenzen 
	 (Europäische Binnengewässer; Ostsee; Nordsee/60° Nord, 6° West; Mittelmeer  
	 einschließlich Gibraltar und ausschließlich Dardanellen; inklusive Atlantik/10°West,  
	 35° Nord bis 10° West, 45° Nord)
• weltweit exkl. USA/Kanada/Australien – auf Anfrage

Hinweis 
Das Befahren von Gewässern im italienischen Raum erfordert verpflichtend eine Versicher
ungssumme für Sachschäden von € 1.000.000,– sowie für Personenschäden von € 5.000.000,– 
(obligatorisch ab 2012), gilt auch wenn nur ein Liegeplatz in Italien vorhanden ist.

Haftpflichtversicherung

Wie setzt sich meine Prämie zusammen?

Wie setzt sich meine Prämie zusammen?

Versiche-
rungs-
summe

Geltungsbereich

Segelyachten Motoryachten, Schlauchboote Zuschlag

Bis 50m2 Über 50m2 Bis 100 Kw Über 100 Kw Schäden durch 
Umweltstörung

Abschluss der 
Haftpflicht  
stand alone

3 Mio.
Österreich 40,– 80,– 65,– 120,– +10 % +25 %

Europa 45,– 90,– 75,– 135,– +10 % +25 %

6 Mio.
Österreich 60,– 100,– 90,– 180,– +10 % +25 %

Europa 70,– 120,– 100,– 200,– +10 % +25 %

Prämien-
faktoren

Selbstbehalt
je Schadenereignis

Segelyachten Motoryachten, Schlauchboote Rabatt

Österreich 
inkl. gesamter Boden-  

und Neusiedlersee

Europäische Binnenge-
wässer und Meere 

laut Fahrtgrenzen

Österreich 
inkl. gesamter Boden-  

und Neusiedlersee

Europäische Binnenge-
wässer und Meere 

laut Fahrtgrenzen

bei Versicherungssumme 
über € 100.000,–

€    350,– 1,10 % 1,50 % 1,50 % 1,70 % -20 %

€    700,– 0,90 % 1,20 % 1,20 % 1,50 % -20 %

€ 1.500,– 0,70 % 1,00 % 1,00 % 1,20 % -20 %

Welche Vertragsgrundlagen liegen meinem Vertrag zugrunde?
 Allgemeine und Ergänzende Allgemeine Bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHVB/EHVB 2005)

Was ist versichert?
Die Versicherung deckt Beschädigung oder Verlust an Ihrem Boot/Trailer/ 
Anhänger/Motor:

• während des Be- und Entladevorganges
• während sämtlicher Landtransporte
• während des Zuwasserlassens und Anlandholens
• während des Sommer- und Winterlagers
• durch Schiffsunfall, Erdbeben, vulkanische Ausbrüche oder sonstige Naturkatastrophen
• durch Diebstahl oder Einbruchdiebstahl und Raub
• durch Brand, Blitzschlag und Explosion
• durch Vandalismus, mut- und böswillige Beschädigung durch Dritte
• Zusätzlich zur Versicherungssumme
	 Wrackbeseitigungs-/Bergekosten bis max. 50 % der Versicherungssumme

Wo gilt meine Versicherung?
• Österreich inkl. gesamter Boden- und Neusiedlersee 
• Österreich, europäische Binnengewässer und Meere  
	 laut Fahrtgrenzen (analog Haftpflicht)
• weltweit exkl. USA/Kanada/Australien – auf Anfrage

Was kann nicht versichert werden?
Renn- und Höchstgeschwindigkeitsboote (Höchstgeschwindigkeit über 70 km/h), Jet-
Skis, Charterrisiko, Berufsschiffe, Renn- und Wettfahrten (ausgenommen vereinsinter-
ne Wettfahrten), Boote älter als 25 Jahre.
Regatten sind anfragepflichtig!

Kaskoversicherung

Mindestprämie € 150,– netto

Der jeweiligen Prämie ist die gesetzliche Versicherungssteuer von derzeit 11 % hinzuzurechnen. Die Mindestprämie kann durch einen eventuellen Rabatt nicht unterschritten werden.

Der jeweiligen Prämie ist die gesetzliche Versicherungssteuer von derzeit 11 % hinzuzurechnen.

 Die oben angeführten Prämien gelten nur bei gleichzeitigem Abschluss zumindest einer weiteren Sparte, anderenfalls ist der Prämienzuschlag von 25 % hinzuzurechnen.

Schadenfreiheitsrabatt
10 % nach dem ersten Versicherungsjahr – für das Folgejahr
20 % nach dem zweiten Versicherungsjahr – für das Folgejahr
30 % nach dem dritten Versicherungsjahr – für das Folgejahr

Welche Vertragsgrundlagen liegen meinem Vertrag zugrunde?
 Allgemeine Kaskoversicherungsbedingungen von Wassersportfahrzeugen 2011 (AVBK Wassersport 04/2011)

Hinweis:
• Vereinbart gilt eine fixe Taxe im Sinne des § 57 VersVG, sofern das Boot  
	 nicht älter als 10 Jahre ist, diese sind anfragepflichtig und auf Basis  
	 Zeitwert versicherbar.
• Wassersportfahrzeuge mit einer Versicherungssumme über € 350.000,–  
	 sind anfragepflichtig.
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Wassersportfahrzeugversicherung

Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst

• Schadenersatzrechtsschutz
• Strafrechtsschutz
• Führerscheinrechtsschutz
• Fahrzeugvertragsrechtsschutz

Wo gilt meine Versicherung?
Analog des in der Sparte Haftpflicht/Kasko beantragten  
Geltungsbereiches.

Rechtsschutzversicherung (kann nur in Verbindung mit der Haftpflicht und/oder Kasko beantragt werden)

Versicherungssumme Prämiensatz netto

80.000,– 80,–

Welche Vertragsgrundlagen liegen meinem Vertrag zugrunde?
 Allgemeine Rechtsschutzversicherungsbedingungen von Wassersportfahrzeugen (AVBR Wassersport 04/2011)

Welche Vertragsgrundlagen liegen meinem Vertrag zugrunde?
 Allgemeine Insassenunfallversicherung von Wassersportfahrzeugen (AVBIU Wassersport 04/2011)

Was ist versichert?
Der Versicherungsumfang erstreckt sich auf Unfälle während der 
Benützung des jeweiligen versicherten Bootes gegen

• Tod
• Dauerinvalidität  
	 (Eine Leistung erfolgt sofern der festgestellte Invaliditätsgrad  
	 25% übersteigt)

Der jeweilige Bootseigentümer sowie alle Personen, die sich zum 
Zeitpunkt des Unfalles an Bord befinden.

Jede Person, die sich zur Zeit des Unfalles an Bord befindet, ist mit 
dem auf  sie entfallenden Teilbetrag der Pauschalsumme versichert, 
unabhängig davon, wie viele Personen verletzt oder getötet wurden.

Wo gilt meine Versicherung?
Analog des in der Sparte Haftpflicht/Kasko beantragten  
Geltungsbereiches

Was kann nicht versichert werden?
Arzt-, Spitals-, Heil- und Bergekosten

Insassenunfallversicherung (kann nur in Verbindung mit der Haftpflicht und/oder Kasko beantragt werden)

Der jeweiligen Prämie ist die gesetzliche Versicherungssteuer von derzeit 11 % hinzuzurechnen.  
Diese Jahresprämie kann durch einen eventuellen Rabatt nicht unterschritten werden.

Der jeweiligen Prämie ist die gesetzliche Versicherungssteuer von derzeit 4 % hinzuzurechnen.  
Diese Jahresprämie kann durch einen eventuellen Rabatt nicht unterschritten werden.

Versicherungssumme: Pauschalsystem Prämie netto

Tod € 10.000,–
40,–

Dauerinvalidität € 30.000,–
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antrag auf abschluss einer
Wassersportfahrzeug versicherung
(Tarif gültig ab 1.4.2011)

 neuantrag  änderungsantrag
Polizzennummer Versicherungsbeginn Hauptfälligkeit Ablauf

(Laufzeit 1 Jahr)

VERSiCHERUnGSnEHMER
Versicherungsnehmer (Familienname, Vorname, Titel) Geburtsdatum Beruf (unbedingt anführen)

Risikoadresse (Postleitzahl, Ort, Straße, Stiege, Tür) E-Mail-Adresse

inkassoadresse (falls abweichend, Postleitzahl, Ort, Straße, Stiege, Tür) Telefonnummer (tagsüber)

 Zahlschein     Lastschriftverfahren (nachstehender Text muss vom Zahlungspfl ichtigen unbedingt separat unterschrieben werden)

 jährlich   halbjährlich   vierteljährlich   monatlich (nur mit Lastschriftverfahren)

Name und Anschrift des Zahlungspfl ichtigen:

RiSiKOFRAGEn

YACHT Und MOTOR (zwingende Angaben*)

Name des Kreditunternehmens: Kontonummer: Bankleitzahl:

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerrufl ich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Damit ist auch meine/unsere 
kontoführende Bank ermächtigt, die Lastschriften einzulösen, wobei für diese keine Verpfl ichtung zur Einlösung besteht, insbesondere dann, wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht 
aufweist. Ich/wir habe(n) das Recht, innerhalb von 56 Kalendertagen ab Abbuchungstag ohne Angabe von Gründen die Rückbuchung bei meiner/unserer kontoführenden Bank zu veranlassen.

Unterschrift des Kontozeichnungsberechtigten

Bestehen oder bestanden zu den versicherten Risiken bereits Versicherungen?
Gesellschaft  Polizzennummer  Sparte  Versicherungssumme  Ablauf/Stornodatum

 nein     ja, bei …

Wurde von einem Versicherungsunternehmen bereits die Versicherung der beantragten Sachen/Risken abgelehnt oder gekündigt?
Gesellschaft                  Polizzennummer                  Datum der Kündigung/Ablehnung                  Grund der Kündigung/Ablehnung

 nein     ja, bei …

Angabe zum Schadenverlauf beim Vorversicherer (Anzahl, Höhe)

PRäMiEnZAHLUnG unterjährige Zahlung ab € 150,– Jahresprämie möglich

Angaben zum Boot bzw. Yacht Angaben zum Motor*

 Segelboot bzw. Segelyacht
 Motorboot bzw. Motoryacht
 Trailer/Anhänger
 Sonstiges:

 Diesel  Benzin  Feuerlöschanlage

Höchstgeschwindigkeit:  km/h

Bootstyp*: Fabrikat

Anzahl der Motoren: Baujahr:

Leistung (gesamt):  PS  KW

Motornummer:

Bootsname/Kennzeichen*:

Seriennummer*:

Letzte Generalüberholung:

Baumaterial: Fabrikat

Anzahl der Motoren: Baujahr:

Leistung (gesamt):  PS  KW

Motornummer:

Baujahr*:   Gewicht:

Länge über alles:  m Tiefgang: m

Breite über alles:  m Segelfl äche* m2

Liegeplatz*:

Trailer*/Anhänger/Kennzeichen*:

Einbaumotor

Außenborder



antrag auf abschluss einer
Wassersportfahrzeug versicherung
(Tarif gültig ab 1.4.2011)

 Österreich inklusive gesamter Bodensee und Neusiedlersee

 Europäische Binnengewässer und Meere laut Fahrtgrenzen
 Ostsee; Nordsee (60° Nord, 6° West); Mittelmeer ein schließlich Gibraltar und ausschließlich Dardanellen; inklusive Atlantik (10° West, 35° Nord bis 10° W est, 45° Nord)

GELTUnGSBEREiCH

 HAFTPFLiCHTVERSiCHERUnG

 KASKOVERSiCHERUnG

Ausstattungsliste – Ermittlung der Versicherungssumme:

Gegenstand der Versicherung Baujahr neu 
(zutreff endes bitte 

ankreuzen)

gebraucht 
(zutreff endes bitte 

ankreuzen)

Versicherungssumme 
in €

Bootskörper einschließlich Deckauf- und Kajüten einbauten, Ruder, Selbststeu-
eranlagen, Ankereinrichtungen, Winschen, Masten und Spieren, stehendes und 
laufendes Gut, Segel

Maschine oder Motor einschließlich Schraube, Welle, Getriebe, Batterie, Lichtma-
schine und Anlasser

festeingebaute nautische Instrumente, Leinen, Rettungsgeräte, Persenninge, 
Riemen, Paddel, Staken, Positionslaternen, Fender und übliches zum Boots betrieb 
gehörendes Werkzeug

für nachstehende Positionen ist eine Einzelbewertung erforderlich:

nicht festeingebaute, nautische Instrumente und Ausrüstungsgegenstände sowie 
Radioapparate

Beiboote einschließlich Motor, Reservemotor, persönliche Eff ekten (Bekleidung, etc.)

Trailer (Bootsanhänger)

Gesamtnettoprämie = €
Gesamtbruttoprämie = €

Prämie gemäß Tabelle = €

Der jeweiligen Prämie ist die gesetzliche Versicherungssteuer von derzeit 11 % hinzuzurechnen.

Versicherungssumme Geltungsbereich
Segelyachten Motoryachten, Schlauchboote

Bis 50m2 Über 50m2 Bis 100 Kw Über 100 Kw

3 Mio.
Österreich 40,– 80,– 65,– 120,–

Europa 45,– 90,– 75,– 135,–

6 Mio.
Österreich 60,– 100,– 90,– 180,–

Europa 70,– 120,– 100,– 200,–

Versicherungssumme über € 100.000,–  -20 % = €

nur	Haftpfl	ichtsparte	beantragt	+25	%	=	€
Schäden	durch	Umweltstörung	+10	%	=	€

Versicherungssumme x Prämiensatz Mindestprämie € 150,–% = €

Der jeweiligen Prämie ist die gesetzliche Versicherungssteuer von derzeit 11 % hinzuzurechnen.

Gesamtnettoprämie = €
Gesamtbruttoprämie = €

Mindestprämie € 150,–

Prämienfaktoren

Selbstbehalt
je Schadener-

eignis

Segelyachten Motoryachten, Schlauchboote

Österreich
inkl. gesamter Boden- 

und Neusiedlersee

Europäische Binnenge-
wässer und Meere

laut Fahrtgrenzen

Österreich
inkl. gesamter Boden- 

und Neusiedlersee

Europäische Binnenge-
wässer und Meere

laut Fahrtgrenzen

€    350,– 1,10 % 1,50 % 1,50 % 1,70 %

€    700,– 0,90 % 1,20 % 1,20 % 1,50 %

€ 1.500,– 0,70 % 1,00 % 1,00 % 1,20 %

Versicherungssumme €



antrag auf abschluss einer
Wassersportfahrzeug versicherung
(Tarif gültig ab 1.4.2011)

 RECHTSSCHUTZVERSiCHERUnG (kann nur in Verbindung mit der Haftpfl icht und/oder Kasko beantragt werden)

 inSASSEnUnFALLVERSiCHERUnG (kann nur in Verbindung mit der Haftpfl icht und/oder Kasko beantragt werden)

JAHRESBRUTTOPRäMiE € 88,80

JAHRESBRUTTOPRäMiE € 41,60

ALLGEMEinE VERTRAGSGRUndLAGEn
1. Die gegenseitigen Rechte und Pfl ichten regeln sich nach dem Antrag, den Allgemeinen Versicherungsbedingungen bei Wassersportfahrzeugen, den gesetzlichen 

Bestimmungen und den etwaigen Besonderen Bedingungen, Vereinbarungen und Bestimmungen.
2. Prämienzahlung:

Die Vorschreibung der Prämie erfolgt zur Hauptfälligkeit (Skadenz) und kann, wenn es vereinbart wurde, auch unterjährig (monatlich, viertel- und halbjährlich) vorgenommen 
werden. Sie haben die Möglichkeit, die Prämienzahlung mittels Lastschrift verfahren vorzunehmen. Dies erfolgt kostenfrei. Der Antragsteller nimmt zur Kenntnis, dass Bank-
kosten für zurückgeleitete Lastschriften dem Versicherungsnehmer bzw. Prämienzahler angelastet werden.

3. Der Antragsteller ist allein für die Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen Tatsachen verantwortlich, auch wenn eine andere Person deren Niederschrift vornimmt. 
Unrichtige Beantwortung vorstehender Fragen nach Gefahrenumständen sowie arglistiges Verschweigen auch sonstiger Gefahrenumstände kann den Versicherer berechtigen, 
einerseits vom Vertrag zurückzutreten und andererseits den Versicherungsschutz zu versagen. Weiters können die unrichtigen Auskünfte (§§ 16, 17, 22 VersVG) die Leistungs-
freiheit im Schadensfall zur Folge haben.

4. Zustimmung zur Ermittlung, Übermittlung und sonstigen Verwendung von Daten:
Der Antragsteller bestätigt, dass zu diesem Antrag keinerlei Nebenabreden getroff en wurden. Nebenabreden haben nur dann Geltung, wenn sie schriftlich erfolgen und sind 
jedenfalls nur dann verbindlich, wenn Sie vom Versicherer schriftlich genehmigt werden. Der Antragsteller willigt ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, 
die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko/Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung 
des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung weiterleitet. Ebenso erklärt sich der Antragsteller mit der Übermittlung vorgenannter Daten an den Österreichischen 
Transportversicherungs-Verband sowie Einholung von risikorelevanten Auskünften bei eventuellen Vorversicherern und anderer Versicherer zur Beurteilung des Risikos und 
der Ansprüche einverstanden.

5. Beginn des Versicherungsschutzes gemäß § 1 a Abs. 2, VersVG
Der Versicherungsvertrag kommt erst mit Zugang des Versicherungsscheines (Polizze) oder einer gesonderten Annahmeerklärung zustande. Vor diesem Zeitpunkt besteht kein 
Versicherungsschutz – sofern nicht vorläufi ge Deckung gewährt worden ist.

6. Rücktritt gemäß Paragraph 5b VersVG (Rücktrittsrecht Paragraph 5b, Abs. 2)
Der Versicherungsnehmer erhält zusammen mit dem Versicherungsschein (Polizze) die dort angeführten – dem abgeschlossenen Vertrag zugrundeliegenden – Versicherungs-
bedingungen. Der Versicherungsnehmer hat das Recht, innerhalb einer Frist von 2 Wochen durch schriftliche Erklärung vom Vertrag zurückzutreten, wobei es genügt, wenn die 
Erklärung innerhalb der Frist abgesendet wird. Die Rücktrittsfrist beginnt mit Erhalt der Polizze samt Versicherungsbedingungen zu laufen. Änderungen des Vertragsinhaltes 
werden durch Folgepolizzen dokumentiert, deren Übersendung kein neuerliches Rücktrittsrecht bewirkt. Kein Rücktrittsrecht besteht überdies dann, wenn der Versicherungs-
nehmer seine schriftliche Vertragserklärung (Antrag) dem Versicherer oder seinem Beauftragten persönlich abgegeben-, dieser ihm unverzüglich eine Kopie dieser Vertragserklä-
rung ausgehändigt – und er vor Abgabe der Versicherungsbedingungen einschließlich der Bestimmungen über die Festsetzung der Prämie (soweit nicht im Antrag bestimmt) bzw. 
über vorgesehene Änderungen der Prämie erhalten hat. Die Aushändigung einer Antragskopie kann unterbleiben, wenn die Vertragserklärung (Antrag) dem Versicherer oder 
seinem Beauftragten nicht persönlich übergeben wurde.

Ich wurde über die Vertragsbedingungen und die Rechtsfolgen vollständig und umfangreich informiert. Die Prämienhöhe, den Versicherungs- sowie den 
Produktumfang habe ich zur Kenntnis genommen:

Vermittler Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers

Provisionskonto Nr.:                Versicherungsmakler     Mehrfachagent (An diesen Antrag hält sich der Antragsteller sechs Wochen gebunden)

Jahresbruttoprämie	Haftpfl	ichtversicherung	€

Jahresbruttoprämie Kaskoversicherung €

Gesamtbruttoprämie für die beantragten Sparten €

Übertrag

Die Prämie beinhaltet die gesetzliche Versicherungssteuer von derzeit 11 %.

Die Prämie beinhaltet die gesetzliche Versicherungssteuer von derzeit 4 %.



Zentrale

Edelsinnstraße 7-11
1120 Wien
Mo-Do 7.30 bis 16.30
Fr 7.30 bis 14.00
Telefon: 050 905-0
Telefax: 050 905-502 602
office@hdi.at
www.hdi.at

Landesdirektionen

Wien:
Edelsinnstraße 7-11
1120 Wien
Mo-Do 7.30 bis 17.00
Fr 7.30 bis 15.00
Telefon: 050 905-0
Telefax: 050 905-502 614

NÖ/Bgld:
Edelsinnstraße 7-11
1120 Wien
Mo-Do 7.30 bis 16.30
Fr 7.30 bis 14.00
Telefon: 050 905-0
Telefax: 050 905-502 615

Linz:
Stahlstraße 2-4
4020 Linz
Mo-Do 7.30 bis 16.00
Fr 7.30 bis 13.00
Telefon: 050 905-511
Telefax: 050 905-512 50

Salzburg:
Alpenstraße 99
5020 Salzburg
Mo-Do 7.30 bis 16.00
Fr 7.30 bis 13.00
Telefon: 050 905-521
Telefax: 050 905-522 50

Innsbruck:
Eduard-Bodem-Gasse 9
6020 Innsbruck
Mo-Do 7.30 bis 16.00
Fr 7.30 bis 13.30
Telefon: 050 905-531
Telefax: 050 905-532 50

Dornbirn:
Zollgasse 10
6850 Dornbirn
Mo-Do 7.30 bis 16.30
Fr 7.30 bis 14.00
Telefon: 050 905-541
Telefax: 050 905-542 50

Graz:
Liebenauer Hauptstraße 246
8041 Graz
Mo-Mi 7.30 bis 16.00
Do 7.30 bis 17.00
Fr 7.30 bis 13.00
Telefon: 050 905-561
Telefax: 050 905-562 50 

Villach:
Italiener Straße 10a
9500 Villach
Mo-Mi 7.30 bis 16.00
Do 7.30 bis 17.00
Fr 7.30 bis 13.00
Telefon: 050 905-571
Telefax: 050 905-572 50

Internationale Niederlassungen

Tschechien:
HDI Versicherung AG
organizacni slozka
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2
Telefon: +420 220 190-211
Telefax: +420 220 190-299
www.hdiczech.cz

Ungarn:
HDI Versicherung AG
magyarorszagi fioktelepe
Batthyány u. 65
1015 Budapest
Telefon: +361 248-2820
Telefax: +361 248-2829
www.hdi.hu

Slowakei:
HDI Versicherung AG
pobočka poisťovne z iného 
členského štátu
Stúrova 11
811 02 Bratislava
Telefon: +421 2 5710-8611
Telefax: +421 2 5710-8618
www.hdi.sk

HDI Kontaktdaten


